
RECHTSSCHUTZ 
 
 
Besondere Bedingung RS 200-1 
 
Massenfälle/Musterprozesse 
 
Abweichend zu Art. 6, Pkt. 7.3 der ARB gilt folgende Bestimmung: 
 
Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen 
Versicherungsschutz aus einem oder mehreren Versicherungsverträgen und sind ihre 
Interessen aufgrund der gleichen oder einer gleichartigen Ursache gegen den/dieselben Gegner 
gerichtet, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistungspflicht vorerst 
• auf die außergerichtliche Wahrnehmung durch von ihm ausgewählte Rechtsvertreter 
• auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärungen als Privatbeteiligte und auf die 

Forderungsanmeldungen in Insolvenzverfahren sowie 
• auf notwendige Musterverfahren zu beschränken. 

Die dem Versicherer für die Vorbereitung und Durchführung von Musterverfahren entstehenden 
Kosten werden nach Kopfteilen auf die Versicherungssummen aller betroffenen 
Versicherungsnehmer angerechnet. 

 
Werden vom Versicherer Gemeinschaftsklagen oder sonstige gemeinschaftliche Formen der 
gerichtlichen Interessenwahrnehmung organisiert oder empfohlen und nimmt der 
Versicherungsnehmer freiwillig daran teil, oder werden mehrere Klagen vom Gericht 
verbunden, übernimmt der Versicherer die dem einzelnen Versicherungsnehmer entstehenden 
Kosten im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme bis zu einem Sublimit von maximal 
EUR 10.000,00 je Versicherungsfall. 
 
Wenn und sobald die Versicherungsnehmer durch diese Maßnahmen nicht ausreichend gegen 
einen Verlust ihrer Ansprüche durch drohende Verjährung geschützt sind, übernimmt der 
Versicherer die Kosten für die individuelle, gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen zur 
Hemmung/Unterbrechung der Verjährung im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme bis zu 
einem Sublimit von maximal EUR 10.000,00 je Versicherungsfall. 
 
Ist nach Klärung der für alle betroffenen Versicherungsnehmer maßgeblichen Vorfragen noch 
die gerichtliche Geltendmachung individueller Ansprüche notwendig, besteht dafür 
Versicherungsschutz in vollem Umfange. 
 
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in allgemeinen Verwaltungsverfahren bzw. vor 
dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof umfasst, können diese Bestimmungen 
sinngemäß angewandt werden. 
 


